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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

müssen für steuerfreie Nachtzuschläge  die genaue 

Anfangs- und Schlusszeit der jeweiligen Nachtarbeit 

aufgezeichnet werden? Diese Frage beantworten wir 

anhand einer aktuellen Entscheidung. Darüber hinaus 

zeigen wir, warum bei der Errichtung einer Familienstif-

tung besonderes Augenmerk darauf zu richten ist, wie 

weit man den Kreis der Berechtigten zieht. Der Steuer-

tipp gibt Ihnen einen Überblick über die befristete de-

gressive Abschreibung für Wohngebäude , die der 

Gesetzgeber kürzlich eingeführt hat.  

DOKUMENTATION  

Anforderungen an die Aufzeichnung von Nachtzu-

schlägen 

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feier-

tags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn sind in 

Höhe bestimmter Prozentsätze des Grundlohns steuer-

frei. Der für die Bemessung der steuerfreien Zuschläge 

maßgebende Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, 

der dem Arbeitnehmer bei der für ihn geltenden regel-

mäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungs-

zeitraum arbeitsvertraglich zusteht. Er ist in einen Stun-

denlohn umzurechnen und steuerlich mit höchstens 

50 € pro Stunde anzusetzen. Das Finanzgericht 

Schleswig-Holstein (FG) hat untersucht, wie detailliert 

die Aufzeichnungen von Nachtzuschlägen sein müssen. 

Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung beim Kläger 

wurde festgestellt, dass er seinen Arbeitnehmern teil-

weise Nachtzuschläge gezahlt und diese als steuerfrei 

behandelt hatte. Nach Ansicht der Prüferin waren die 

Voraussetzungen für die Steuerfreiheit jedoch nicht er-

füllt. Denn der Kläger hatte nur den Zeitrahmen und die 

darin geleistete Stundenzahl (z.B. Stunden in der Zeit 

von 20 Uhr bis 6 Uhr), nicht aber die genauen Uhrzei-

ten (Beginn und Ende) aufgezeichnet. Unstreitig wurde 

die Nachtarbeit tatsächlich geleistet. Zudem wurden die 

Zuschläge für die Nachtarbeit neben dem Grundlohn ge-

zahlt und die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht über-

schritten. 

Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Entgegen der An-

sicht des Finanzamts seien die Aufzeichnungen des 

Klägers ausreichend. Unschädlich sei, dass keine ge-

naue Anfangs- und Schlusszeit der jeweiligen Nacht-

arbeit festgehalten worden sei. Dem Finanzamt sei zwar 

dahin gehend zuzustimmen, dass die Steuerfreiheit als 

steuergünstige Tatsache grundsätzlich vom Steuerzah-

ler darzulegen und zu beweisen sei. Das führe aber 

nicht dazu, dass die Steuerfreiheit nicht anwendbar sei, 

wenn in den Aufzeichnungen keine genaue Anfangs- 

und Schlusszeit festgehalten werde. Auf eine Einzelauf-

stellung könne verzichtet werden, wenn die Vorausset-

zungen aus anderen Gründen als erfüllt angesehen wer-

den könnten. 

NETTOLOHNVEREINBARUNG  

Wenn Arbeitnehmer das Kindergeld an ihren Ar-

beitgeber abtreten 

Treffen Arbeitsparteien eine Nettolohnvereinbarung, 

garantiert der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unabhän-

gig von der Lohnsteuerklasse und der Höhe der abzu-
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ziehenden Sozialversicherungsbeiträge die Auszahlung 

eines bestimmten Nettolohns. Nach einem Urteil des 

Bundesfinanzhofs mindert das im Rahmen einer Netto-

lohnvereinbarung an den Arbeitgeber abgetretene und 

ausgezahlte Kindergeld im Jahr der Zahlung den Brut-

toarbeitslohn des Arbeitnehmers. 

IN-VITRO-FERTILISATION  

Ausgaben für Präimplantationsdiagnostik können 

abziehbar sein 

Gute Nachrichten für Paare, die sich ihren Kinder-

wunsch mithilfe medizinischer Unterstützung erfüllen 

wollen: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 

dass Ausgaben einer gesunden Frau für eine durch eine 

Krankheit ihres Partners veranlasste Präimplantations-

diagnostik (PID) als außergewöhnliche Belastungen ab-

ziehbar sind. 

Im Streitfall lag beim Partner der Klägerin eine „chromo-

somale Translokation“ vor. Aufgrund dieser Mutation war 

die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein auf natürlichem 

Weg gezeugtes gemeinsames Kind an schwersten kör-

perlichen oder geistigen Behinderungen leiden würde 

und unter Umständen nicht lebensfähig wäre. Das Paar 

entschied sich daher dafür, vor der künstlichen Befruch-

tung eine PID durchzuführen. Der Großteil der hierfür 

notwendigen Behandlungen betraf die Klägerin, die den 

Abzug der Kosten als außergewöhnliche Belastun-

gen beantragte. Das Finanzamt lehnte eine Berück-

sichtigung der Behandlungskosten ab, das Finanzge-

richt (FG) erkannte die selbst getragenen Kosten der 

Klägerin jedoch in erster Instanz an. 

Der BFH hat die Entscheidung des FG bestätigt. Die 

Aufwendungen für die Behandlung der Klägerin seien 

zwangsläufig entstanden, weil die ärztlichen Maß-

nahmen dem Zweck gedient hätten, eine durch Krank-

heit beeinträchtigte körperliche Funktion ihres Partners 

auszugleichen. Anders als bei anderen Erkrankungen 

hätte durch eine medizinische Behandlung allein des 

erkrankten Partners keine Linderung der Krankheit ein-

treten können. Daher stehe der Umstand, dass die Klä-

gerin selbst gesund sei, der Berücksichtigung der Auf-

wendungen nicht entgegen. Ferner sei auch das Erfor-

dernis erfüllt, dass die vorgenommenen Behandlungs-

schritte mit gesetzlichen Vorschriften übereinstimmten - 

insbesondere mit dem Embryonenschutzgesetz. Uner-

heblich war für den BFH, dass die Klägerin und ihr Part-

ner nicht verheiratet waren. 

FAMILIENSTIFTUNG  

Steuerklasse und Freibetrag richten sich nach dem 

entferntest Berechtigten 

Wird Vermögen mit „warmer Hand“ auf eine Stiftung 

übertragen, gilt dieser Vorgang als Schenkung unter 

Lebenden und löst daher häufig Schenkungsteuer aus. 

Stiftungen werden oft im Interesse einer Familie  

errichtet (Familienstiftung). Zur Bestimmung der maß-

geblichen Steuerklasse und der Freibeträge ist dabei 

das Verwandtschaftsverhältnis zugrunde zu legen, das 

(nach der Stiftungsurkunde) der entferntest Berechtigte 

zum Schenker hat. Je entfernter dieser Berechtigte mit 

dem Schenker verwandt ist, desto höher fällt also die 

Schenkungsteuer aus. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat konkretisiert, wie dieser 

entferntest Berechtigte zu ermitteln ist. Im Streitfall hat-

ten Eheleute eine Familienstiftung mit einem Vermögen 

von 443.000 € (Steuerwert) ausgestattet. Nach der Stif-

tungssatzung bezweckte die Familienstiftung die ange-

messene Versorgung der Eheleute (Stifter), der bereits 

geborenen Tochter der Stifter sowie weiterer Abkömm-

linge des Stamms der Stifter (nach Wegfall der vorheri-

gen Generation). Das Finanzamt ging für Zwecke der 

Schenkungsteuer davon aus, dass entferntest Berech-

tigte die angeführten „weiteren Abkömmlinge“ waren. Es 

legte daher Steuerklasse I zugrunde, die für Abkömm-

linge der Kinder und Stiefkinder gilt. Nach der Lesart 

des Finanzamts konnten aber nicht nur Kinder und En-

kelkinder potentiell von der Stiftung profitieren, sondern 

auch Urenkelkinder. Daher zog es nur einen Freibetrag 

von 100.000 € ab, der für „übrige Personen der Steuer-

klasse I“ zugrunde zu legen ist, und setzte Schenkung-

steuer in Höhe von 59.000 € fest. 

Hinweis: Wären nur Kinder berechtigt gewesen, hätte 

der Freibetrag bei 400.000 € gelegen, bei Beschränkung 

der Berechtigung bis zur Enkelgeneration bei 200.000 €. 

Die Eheleute wandten ein, dass nach der Stiftungsur-

kunde nur die Stifter und ihre Tochter berechtigt seien. 

Weitere Nachkommen seien noch gar nicht geboren 

und auch nur dann begünstigt, wenn die Tochter ver-

sterbe. Sie wollten daher einen Freibetrag von 

400.000 € abziehen, so dass die Schenkungsteuer ge-

gen null ging. 

Der BFH hat dies jedoch abgelehnt. Als entferntest Be-

rechtigte sind auch mögliche Urenkel der Stifter an-

zusehen, da sie nach der Stiftungssatzung potentiell 

Vermögensvorteile erlangen können. Unerheblich war für 

den BFH, ob diese Personen zum Zeitpunkt des Stif-

tungsgeschäfts schon geboren waren, jemals geboren 

werden und tatsächlich finanzielle Vorteile aus der Stif-

tung erlangen werden. 

Hinweis: Die finanzielle Ausstattung der Stiftung im Ur-

teilsfall legt nahe, dass die Stifter bei der Steuergestal-

tung gezielt den Freibetrag von 400.000 € eingeplant 

hatten. Die Schenkungsteuer von 59.000 € machte das 

Steuersparmodell der Familienstiftung somit weitgehend 

zunichte. Bei der Errichtung solcher Stiftungen ist also 

besonderes Augenmerk darauf zu richten, wie weit man 

den Kreis der Berechtigten zieht. Aus steuerlicher Sicht 

kann es sinnvoll sein, diesen Kreis zu beschränken, um 

steuerliche Vorteile nicht zu gefährden. 
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BETRIEBSVERANSTALTUNG  

Lohnsteuerpauschalierung auch bei  

Feier für die Führungsriege möglich 

Für Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstal-

tung gilt ein Freibetrag von 110 € pro Veranstaltung 

und teilnehmendem Arbeitnehmer. Vorteile bis zu dieser 

Höhe bleiben also stets steuerfrei. Wird die Feier teurer, 

ist nur der übersteigende Teil als Arbeitslohn zu ver-

steuern. Soweit eine Betriebsveranstaltung steuerpflich-

tigen Arbeitslohn auslöst, kann der Arbeitgeber aber ei-

ne günstige Lohnsteuerpauschalierung mit einem Steu-

ersatz von 25 % vornehmen. 

Seit 2015 ist gesetzlich geregelt, dass eine Betriebs-

veranstaltung allen Angehörigen des Betriebs oder 

Betriebsteils offenstehen muss. Der Teilnehmerkreis der 

Veranstaltung darf also nicht beschränkt sein. Der Bun-

desfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass dieses „Of-

fenstehen“ nur Voraussetzung für die Gewährung des 

110-€-Freibetrags ist, nicht aber für die günstige 25%ige 

Pauschalversteuerung der Zuwendungen. 

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der zwei Weihnachtsfei-

ern jeweils nur für Vorstandsmitglieder und die obere 

Führungsriege veranstaltet hatte. Im Zuge einer Lohn-

steuer-Außenprüfung lehnte das Finanzamt die Pau-

schalversteuerung mit 25 % ab und berechnete die 

Lohnsteuer auf die Feier individuell, was zu einer Nach-

forderung führte. Es vertrat den Standpunkt, dass die 

Beschränkung des Teilnehmerkreises auch der 

Pauschalversteuerung im Wege stehe.  

Der BFH war anderer Ansicht. Als Betriebsveranstaltung 

gelte jede Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit ge-

sellschaftlichem Charakter - somit auch die Weih-

nachtsfeiern im Streitfall. Das eingrenzende Kriterium 

des „Offenstehens“ für alle Betriebsangehörigen sei 

nicht Gegenstand der Legaldefinition der Betriebsveran-

staltung, sondern nur eine ergänzende Voraussetzung 

für die Gewährung des 110-€-Freibetrags. 

DOPPELBESTEUERUNG  

Einkommensteuerermäßigung nur fünf Jahre ab 

dem Todesfall möglich 

Mitunter kommt es vor, dass Einkünfte zugleich mit 

Einkommensteuer und mit Erbschaftsteuer belastet 

werden. In solchen Fällen kann aber eine Steuerermä-

ßigungsvorschrift anwendbar sein, nach der die Ein-

kommensteuer um eine fiktive Erbschaftsteuer ge-

mindert wird. Diese Regelung greift zum Beispiel bei 

noch nicht realisierten Wertsteigerungen oder bei Forde-

rungen, die dem Erblasser noch nicht zugeflossen sind 

(sofern die Einkommensteuer nach dem Zuflussprinzip 

ermittelt wird).  

 

Die Steuerermäßigung ist allerdings auf einen fünfjähri-

gen Begünstigungszeitraum beschränkt. Das heißt, sie 

wird nur für Einkünfte gewährt, die im selben Veranla-

gungszeitraum, in dem die Einkommensteuerschuld 

beim Erben entsteht, oder in den vorangegangenen vier 

Veranlagungszeiträumen der Erbschaftsteuer unterlegen 

haben. 

Eine mehrjährig andauernde Erbenermittlung kann 

dazu führen, dass der fünfjährige Begünstigungszeit-

raum abgelaufen ist und die Ermäßigung nicht mehr ge-

nutzt werden kann. Das zeigt ein Urteil des Bundesfi-

nanzhofs (BFH). 

Das Nachlassgericht hatte den Kläger erst 2016, sechs 

Jahre nach dem Tod der Erblasserin, per Erbschein 

zum Alleinerben erklärt. Zum Nachlass gehörten zwei 

KG-Beteiligungen. Während der sechs Jahre andauern-

den Erbenermittlung hatte der Alleinerbe nicht über den 

Nachlass verfügen können. Die Erbschaftsteuer wurde 

2016 festgesetzt und von ihm gezahlt. 

Nachdem der Alleinerbe seine geerbten KG-Be-

teiligungen 2017 veräußert hatte, wollte er die tarifliche 

Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn um die 

hierauf entfallende Erbschaftsteuer ermäßigt haben. 

Das Finanzamt lehnte dies ab. Der fünfjährige Begüns-

tigungszeitraum sei 2017 abgelaufen, da er schon mit 

der Entstehung der Erbschaftsteuer (mit dem Tod der 

Erblasserin 2010) begonnen habe. Der Alleinerbe war 

hingegen der Auffassung, dass erst der spätere Zeit-

punkt der tatsächlichen Belastung mit Erbschaftsteuer 

(2016) maßgeblich sei. Der BFH hat dem Finanzamt 

recht gegeben. Für den Fristbeginn komme es auf die 

rechtliche Entstehung der Erbschaftsteuer an. Beim 

Erwerb von Todes wegen entstehe die Steuer mit dem 

Tod des Erblassers, so dass dieses Datum maßgeblich 

sei. 

ELTERNGELD  

Einkommensgrenze ist auf 200.000 € pro Jahr ge-

sunken 

Knapp 1,8 Mio. Menschen haben 2023 in Deutschland 

Elterngeld erhalten. Nach Angaben des Statistischen 

Bundesamts waren davon 1,3 Mio. Frauen, die durch-

schnittlich 14,8 Monate in Elternzeit waren. Männer wa-

ren durchschnittlich nur 3,7 Monate in Elternzeit. 

Für Geburten ab dem 01.04.2024 wurde die Einkom-

mensgrenze für den Anspruch auf Elterngeld gesenkt. 

Nur Elternpaare und Alleinerziehende mit einem zu ver-

steuernden Einkommen von höchstens 200.000 € 

(175.000 € ab dem 01.04.2025) pro Jahr haben nun 

noch Anspruch auf Elterngeld. Davor hatte die Grenze 

für Paare bei 300.000 € und für Alleinerziehende bei 

250.000 € gelegen. 
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Je höher das durchschnittliche Nettoeinkommen des 

betreuenden Elternteils im Jahr vor der Geburt war, des-

to mehr Elterngeld wird gezahlt; der Bemessungssatz 

beträgt regelmäßig 67 % des früheren Einkommens. 

Ausgezahlt werden mindestens 300 € und höchstens 

1.800 € pro Monat. 

Werdende Eltern, die Arbeitnehmer sind, können im 

Vorfeld aktiv Einfluss auf die Höhe des Elterngeldes 

nehmen, indem sie frühzeitig die Steuerklasse wech-

seln. Der Elternteil, der nach der Geburt des Kindes zu 

Hause bleibt und sich um den Nachwuchs kümmert, 

sollte rechtzeitig von der Steuerklasse 5 in die Steuer-

klasse 3 wechseln - und zwar spätestens sieben Mona-

te vor dem Mutterschutz, am besten aber bereits früh im 

Jahr vor der Geburt des Kindes. Dann erhöht sich das 

Nettogehalt, das der Berechnung des Elterngeldes zu-

grunde gelegt wird, mit dem Ergebnis, dass das Eltern-

geld entsprechend höher ausfällt. 

Achtung: Übernimmt nach einer gewissen Zeit der ande-

re Elternteil die Betreuung des Kindes, richtet sich die 

Höhe seines Elterngeldes nach seinem vorherigen Net-

togehalt. War er in Steuerklasse 5 eingereiht, drohen 

ihm bei der Bemessung des Elterngeldes finanzielle 

Nachteile, weil sein Nettolohn durch einen hohen Steu-

erabzug entsprechend gering ausgefallen ist. Deshalb 

sollten werdende Eltern im Vorfeld genau prüfen, welche 

Steuerklassenkombination im Endeffekt am günstigsten 

für sie ist. 

STEUERTIPP  

Wohnungsneubau lässt sich jetzt schneller refi-

nanzieren 

Das Wachstumschancengesetz ermöglicht der degres-

siven Abschreibung für Wohngebäude ein Comeback. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die 

Neuregelung. 

 

 

 

 

 

 

 Die degressive Abschreibung gilt ausschließlich für 

neugebaute bzw. im Jahr der Fertigstellung erwor-

bene Wohngebäude und Wohnungen in der EU/im 

EWR. 

 Im ersten Jahr können 5 % der Investitionskosten 

und in den Folgejahren jeweils 5 % des Restwerts 

steuerlich geltend gemacht werden. 

 Ein Wechsel zur linearen Abschreibung ist möglich. 

 Der Baubeginn des Wohngebäudes muss zwischen 

dem 01.10.2023 und dem 30.09.2029 (Sechsjahres-

zeitraum) liegen. 

 Erstmals ist nicht der Bauantrag entscheidendes 

Kriterium für die Gewährung der degressiven Ab-

schreibung, sondern der angezeigte Baubeginn. 

 Beim Erwerb einer Immobilie muss der Vertrag zwi-

schen dem 01.10.2023 und dem 30.09.2029 rechts-

wirksam geschlossen werden. Die Immobilie muss 

bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erwor-

ben werden. 

 Die degressive Abschreibung ist zudem mit der 

Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau 

kombinierbar. Begünstigt werden dabei Neubauten 

mit dem energetischen Gebäudestandard 

EH40/QNG, bei denen eine Baukostenobergrenze 

von 5.200 €/qm eingehalten wird und die Anschaf-

fungs-/Herstellungskosten 4.000 €/qm nicht über-

steigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 

IM PR ESSU M  
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